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Seit seiner Einführung im Jahr 2015 wurde der gesetzliche 
Mindestlohn von anfänglich 8,50 Euro pro Stunde auf in-
zwischen 9,60 Euro erhöht. Der ursprünglichen Empfeh-
lung der Mindestlohnkommission zufolge sollte der Min-
destlohn zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und schließ-
lich am 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro angehoben werden. In 
ihrem Koalitionsvertrag haben die Ampelkoalitionär:innen 
SPD, Grüne und FDP eine Anhebung des Mindestlohns 
auf 12 Euro in Aussicht gestellt. Offen ist indes noch, 
wann genau diese Anhebung erfolgen soll. Würden die 
obigen vorgesehenen Anpassungen noch planmäßig 
vorgenommen und erfolgte die Erhöhung unmittelbar 
danach, entspräche die Anhebung gegenüber dem dann 
zuletzt geltenden Mindestlohn von 10,45 Euro einer Stei-
gerung von ca. 15 %.

Was wissen wir über die Effekte der Einführung des 
Mindestlohns?

Um einordnen zu können, welche Folgen eine solch deut-
liche Anhebung für den Arbeitsmarkt haben kann, bietet 
sich zunächst ein Blick auf die bisherigen Befunde zur Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 an. 
Mit den Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf ver-
schiedene Zielgrößen am Arbeitsmarkt hat sich eine Viel-
zahl von empirischen Studien befasst – darunter auch eine 
Reihe von Untersuchungen, die die Mindestlohnkommis-

sion im Rahmen ihres gesetzlichen Evaluationsauftrags an 
verschiedene unabhängige Forschungseinrichtungen in 
Auftrag gegeben hat. Die meisten dieser Studien basieren 
auf dem Differenz-in-Differenzen-Ansatz (DiD), bei dem 
die Mindestlohneinführung als natürliches Experiment 
aufgefasst wird und – vereinfacht gesprochen – die Ergeb-
nisgrößen einer Gruppe von Betroffenen mit denen einer 
Gruppe von Nichtbetroffenen vor und nach Einführung 
des Mindestlohns miteinander verglichen werden.1

Höhere Entlohnung bei gleichzeitig geringen 
Beschäftigungseffekten

Da die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns nicht 
zuletzt sozialpolitisch motiviert war, sind seine Wirkungen 
auf die Entlohnung und Lohnverteilung von besonderem 
Interesse. Hierfür ist die Eingriffsintensität, also das Aus-
maß in dem der Mindestlohn in die bestehende Lohnver-
teilung eingreift, relevant. Bemisst man die Eingriffsinten-
sität anhand der Zahl der Beschäftigungsverhältnisse, die 
vor der Mindestlohneinführung unterhalb von 8,50 Euro 
pro Stunde entlohnt wurden, waren auf Basis der Ver-
dienststrukturerhebung im Jahr 2014 ca. 4 Mio. Beschäf-
tigungsverhältnisse vom Mindestlohn betroffen, was ei-
nem Anteil von 11,4 % entspricht (RWI, 2020).

Bezogen auf die Entlohnungseffekte zeichnen die Befun-
de ein sehr einheitliches Bild: Die meisten Studien bele-
gen, dass der gesetzliche Mindestlohn zu einer Erhöhung 
der Stundenlöhne am unteren Ende der Lohnverteilung 
geführt hat und die Lohnungleichheit reduziert hat. In Be-
zug auf die Monatsverdienste sind die Befunde weniger 
einheitlich. So gibt es teilweise auch Evidenz dafür, dass 
höhere Stundenlöhne durch einen Rückgang in den Ar-
beitsstunden kompensiert wurden.2

Da niedrig entlohnte Beschäftigte nur dann vom Min-
destlohn profi tieren, wenn sie nach Einführung der Lohn-
untergrenze weiter beschäftigt bleiben, haben mögliche 
negative Beschäftigungseffekte des Mindestlohns bereits 
im Vorfeld seiner Einführung eine breite öffentliche Debat-

1 Einen Überblick über die Literatur liefern etwa Börschlein und Bossler 
(2019), vom Berge et al. (2020) und Bossler et al. (2020a, b).

2 Siehe hierzu und für die folgende Zusammenfassung der Studienlage 
den Überblick in Börschlein und Bossler (2019).
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te entfacht. Dass diese Debatte sehr kontrovers geführt 
wurde, hängt vor allem damit zusammen, dass die Rich-
tung der erwarteten Beschäftigungswirkung a priori unklar 
ist und von der spezifi schen Konstellation auf dem Arbeits-
markt abhängt: Eindeutig negative Beschäftigungseffekte 
sind dann zu erwarten, wenn der Arbeitsmarkt ein Wettbe-
werbsmarkt ist und Beschäftigte gemäß ihrer Produktivi-
tät entlohnt werden. In diesem Fall senkt ein Mindestlohn 
die Beschäftigung, sofern er über dem markträumenden 
Lohn liegt und Arbeitgeber:innen die mindestlohnbeding-
ten Lohnsteigerungen nicht durch Preissteigerungen oder 
eine höhere Produktivität ausgleichen können. Anders 
liegt der Fall, wenn der Arbeitsmarkt nicht durch vollkom-
menen Wettbewerb gekennzeichnet ist. Dies ist etwa in 
monopsonistischen Arbeitsmärkten relevant, in denen 
Arbeitgeber:innen Marktmacht ausüben und den Lohn 
durch den Umfang ihrer Arbeitsnachfrage selbst beein-
fl ussen können. Dieser Lohnsetzungsspielraum kann sich 
z. B. aus einer mangelnden Mobilität der Beschäftigten er-
geben und führt insgesamt dazu, dass Arbeitgeber:innen 
ihre Beschäftigten unterhalb ihrer Produktivität entlohnen. 
Auf einem solchen Arbeitsmarkt kann ein Mindestlohn 
auch zu positiven Beschäftigungseffekten führen, da der 
so beschriebene Lohnsetzungsspielraum durch die Lohn-
untergrenze außer Kraft gesetzt wird.

Insgesamt zeigt sich auf Basis der aktuellen Studienla-
ge, dass die im Vorfeld befürchteten größeren Beschäf-
tigungsverluste nach der Mindestlohneinführung im Ag-
gregat ausgeblieben sind. Um dies zu beurteilen, reicht 
jedoch nicht ein Blick auf die Entwicklung der sozialver-
sicherungspfl ichtigen Beschäftigung, die nach der Min-
destlohnlohneinführung weiter gestiegen ist. Wie oben 
angesprochen, erfordert die Quantifi zierung der Be-
schäftigungseffekte vielmehr den Vergleich mit der kon-
trafaktischen Situation, in welcher der Mindestlohn nicht 
eingeführt worden wäre. Die vorliegenden Evaluations-
studien, die diesem Umstand Rechnung tragen, weisen 
mit wenigen Ausnahmen durchgängig sehr geringe ne-
gative und teils auch positive Effekte auf die sozialversi-
cherungspfl ichtige Beschäftigung aus. Negative Effekte 
konnten jedoch für die Entwicklung der geringfügigen 
Beschäftigung belegt werden, welche jedoch zu einem 
großen Anteil in sozialversicherungspfl ichtige Beschäfti-
gung umgewandelt wurde.

Eine Evaluationsstudie des IAB auf Basis des IAB-Be-
triebspanels nimmt in diesem Zusammenhang die Anpas-
sungsmechanismen auf der Betriebsebene in den Blick 
(Bossler et al., 2020a). Den Ergebnissen der Studie las-
sen sich geringe negative Effekte auf die Beschäftigung 
nachweisen, die im Wesentlichen auf eine Zurückhaltung 
bei den Neueinstellungen und weniger auf erhöhte Entlas-
sungen zurückzuführen sind (siehe hierzu auch Bossler 

und Gerner, 2020). Dies dürfte dem Umstand geschuldet 
sein, dass Betriebe ihre Beschäftigung aufgrund von Ent-
lassungskosten leichter durch ausbleibende Einstellun-
gen als durch vermehrte Kündigungen anpassen können. 
Die Studie kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die 
Mindestlohneinführung keine Effekte auf die betriebliche 
Arbeitsproduktivität entfaltet hat. Bei höheren Lohnkos-
ten und gleichbleibender Arbeitsproduktivität ergeben 
sich jedoch eindeutig negative Effekte auf die betriebliche 
Gewinnsituation (Bossler et al., 2020a).

Die Studie belegt zudem, dass sich die Effekte der Min-
destlohneinführung in Ost- und Westdeutschland und in 
Betrieben mit unterschiedlichem Wettbewerbsdruck er-
heblich unterscheiden. So konzentrieren sich die negati-
ven Beschäftigungseffekte im Wesentlichen auf Betriebe 
in Ostdeutschland und auf solche, die sich einem hohen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt fühlen. Ebenso lässt sich 
zeigen, dass Beschäftigungsverluste in eher monopsonis-
tisch geprägten Branchen, wie dem Hotel- und Gaststät-
tengewerbe und dem Einzelhandel, ungeachtet der hohen 
Eingriffsintensität des Mindestlohns in diesen Branchen, 
ausgeblieben sind. Dies stützt die Hypothese, dass ein 
gesetzlicher Mindestlohn mögliche Lohnsetzungsspiel-
räume von Arbeitgeber:innen, die z. B. aus einer geringen 
Mobilität der Beschäftigten resultieren, aushebeln kann.

Implikationen für eine Anhebung des Mindestlohns 
auf 12 Euro

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der bishe-
rigen Studienlage für eine Anhebung des Mindestlohns 
auf 12 Euro pro Stunde ziehen? Zunächst einmal ist ein 
Blick auf die Reichweite eines gesetzlichen Mindest-
lohns von 12 Euro hilfreich. Berechnungen auf Basis 
des SOEP zufolge lässt sich die Eingriffsintensität für 
alle sozialversicherungspfl ichtigen oder geringfügigen 
Hauptbeschäftigungsverhältnisse im Jahr 2019 auf ca. 
23 % beziffern (Pusch, 2021). Betrachtet man nur sozi-
alversicherungspfl ichtige Beschäftigungsverhältnisse, 
beläuft sich die Eingriffsintensität auf rund 17 %.3 Diese 
Berechnungen beziehen sowohl Beschäftigungsverhält-
nisse, die schon länger andauern, als auch sehr junge 
Beschäftigungsverhältnisse kurz nach der Neueinstel-
lung mit ein. Da Löhne in der Regel mit zunehmender 
Betriebszugehörigkeit steigen, ist davon auszugehen, 
dass der Mindestlohn für Neueinstellungen eine höhe-
re Eingriffsintensität aufweist als für länger bestehende 
Beschäftigungsverhältnisse. Die Eingriffsintensität bei 
Neueinstellungen ist von besonderem Interesse, da – 
wie oben dargelegt – Betriebe ihre Beschäftigung eher 

3 Eigene Berechnungen unter Ausschluss der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse auf Basis von Tabelle 1, Pusch (2021).
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über eine Zurückhaltung bei den Neueinstellungen als 
über Kündigungen anpassen. Auf Basis der IAB-Stellen-
erhebung lässt sich der Anteil der sozialversicherungs-
pfl ichtigen Neueinstellungen berechnen, welche nach 
Angaben der befragten Betriebe unterhalb eines Brutto-
stundenlohns von 12 Euro vorgenommen wurden. Dieser 
Anteil liegt mit rund 23 % im Jahr 2020 deutlich höher als 
der Anteil der sozialversicherungspfl ichtigen Neueinstel-
lungen, der von der Einführung des Mindestlohns im Jahr 
2015 betroffen war.4 Dieser belief sich auf Basis dersel-
ben Datenquelle im Jahr 2014 auf knapp 7 % (Gürtzgen 
et al., 2016).5 Zu beachten ist, dass die Eingriffsintensi-
tät bei Neueinstellungen unter Einbezug geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse noch höher ausfallen dürf-
te – diese Informationen sind jedoch auf Basis der IAB-
Stellenerhebung nicht verfügbar. Ebenso werden in der 
IAB-Stellenerhebung kurzfristige Beschäftigungsver-
hältnisse tendenziell untererfasst (Gürtzgen und Küfner, 
2021). Aus diesem Grunde dürfte die oben ausgewiese-
ne Eingriffsintensität eines Mindestlohns von 12 Euro bei 
den Neueinstellungen eine Untergrenze darstellen.

Herausforderungen bei der Vorhersage von 
Arbeitsmarkteffekten

Dass eine Mindestlohnanhebung auf 12 Euro eine we-
sentlich größere Reichweite als die anfängliche Mindest-
lohneinführung in Höhe von 8,50 Euro haben wird, lässt 
noch keine Aussagen über mögliche Beschäftigungs-
effekte zu. Auch liefern die oben erwähnten Befunde zu 
den Effekten der Einführung des Mindestlohns nur ein-
geschränkt Aufschluss über mögliche Wirkungen auf die 
zukünftige Beschäftigung. Dies hängt damit zusammen, 
dass das Gros der empirischen Befunde im Wesentlichen 
auf sogenannten Ex-Post-Studien basiert. Diese bein-
halten eine Evaluation einer bestimmten bereits in Kraft 
getretenen (daher ex post) Mindestlohneinführung bzw. 
-erhöhung und ermöglichen somit keine Aussagen über 
die Effekte zukünftiger hypothetischer Anhebungen. Wei-
terhin verzichten Ex-Post-Studien auf eine Modellierung 
der ökonomischen Wirkungszusammenhänge. Deren Be-
rücksichtigung ist jedoch entscheidend, um im Vorhinein 
– also ex ante – Effekte etwa auf die Beschäftigung ab-
schätzen zu können. Strukturelle Modelle verfolgen dem-
gegenüber das Ziel, zentrale Wirkungskanäle zu model-
lieren, um auf dieser Basis Ex-ante-Aussagen treffen zu 

4 Quelle: IAB-Stellenerhebung, eigene Berechnungen. Die Berechnungen 
basieren auf den gewichteten Stundenlohn-Informationen zu der letzten 
sozialversicherungspfl ichtigen Neueinstellung in der IAB-Stellenerhe-
bung 2014 und 2020 und schließen neu eingestellte Personen unter 18 
Jahren aus. Stundenlohnberechnungen auf Basis von Informationen zu 
monatlichen Gehältern schließen bezahlte Überstunden ein.

5 In dem für das Jahr 2014 berechneten Anteil sind keine Antizipationsef-
fekte bei den Lohnerhöhungen auf das Mindestlohnniveau im Jahr 2014 
enthalten, für die die Analyse von Gürtzgen et al. (2016) Hinweise liefert.

können. Mögliche unterschiedliche Wirkungskanäle las-
sen sich am Beispiel der Beschäftigungseffekte anschau-
lich illustrieren: Wie bereits oben dargelegt, kann ein Min-
destlohn positive Beschäftigungseffekte entfalten, indem 
er Friktionen und Marktmacht am Arbeitsmarkt reduziert 
und dazu führt, dass Arbeitssuchende häufi ger für sie ak-
zeptable Jobangebote erhalten als in einer Situation ohne 
Mindestlohn. Nachteilige Effekte auf die Beschäftigung 
entstehen dann, wenn Arbeitgeber:innen ihre Arbeits-
nachfrage senken oder gar ganz aus dem Markt austreten 
müssen. Der Nettobeschäftigungseffekt hängt dann da-
von ab, welcher der beiden Wirkungsmechanismen do-
miniert. Eine Simulationsstudie auf Basis eines strukturel-
len Modells, welches diese Transmissionskanäle explizit 
berücksichtigt, kommt zu dem Ergebnis, dass sich bis zu 
einem Mindestlohn von 12 Euro beide Effekte in etwa die 
Waage halten (Blömer et al., 2018). Dieses Ergebnis muss 
jedoch unter der Einschränkung interpretiert werden, 
dass als Ausgangslage ein anderer Zeitpunkt, nämlich 
das Jahr vor der Einführung des Mindestlohns, herange-
zogen wurde. Zudem wurden in der Simulation zwischen-
zeitlich aufgetretene makroökonomische Schocks, wie 
die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Rezession, 
sowie Anpassungsreaktionen auf den Mindestlohn etwa 
in Form von Preiserhöhungen nicht berücksichtigt.

Unter den oben genannten Einschränkungen zeigt die 
obige Studie ebenfalls, dass die Wirkungen eines einheit-
lichen Mindestlohns in unterschiedlichen Bereichen des 
Arbeitsmarkts – differenziert nach Regionen und Berufs-
gruppen – äußerst heterogen ausfallen werden. So sagen 
die Simulationen für Ostdeutschland – sowohl für einen 
Mindestlohn von 8,50 Euro als auch von 12 Euro – anders 
als für Westdeutschland negative Beschäftigungseffekte 
voraus. Für die Mindestlohneinführung entspricht dies 
auch den Ergebnissen der Ex-post-Untersuchungen. 
Ebenso deuten die Analysen darauf hin, dass ein Min-
destlohn von 12 Euro für bestimmte Berufssegmente wie 
Dienstleistungsberufe eher zu Einbußen bei der Beschäf-
tigung führen wird als für qualifi ziertere Berufsgruppen. 
Dies hängt damit zusammen, dass für Dienstleistungsbe-
rufe mögliche positive Beschäftigungseffekte eines Min-
destlohns, die durch einen Abbau von Friktionen am Ar-
beitsmarkt hervorgerufen werden, bereits zu niedrigeren 
Mindestlöhnen ausgeschöpft sind.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die bislang ausgeblie-
benen Beschäftigungseinbrüche des im Jahr 2015 einge-
führten Mindestlohns wenig Aufschluss über zukünftige 
Beschäftigungseffekte einer Anhebung des Mindestlohns 
auf 12 Euro liefern können. Auch die wesentlich höhere 
Reichweite lässt keine Aussagen darüber zu, wie be-
schäftigungsschädlich oder -unschädlich die Anhebung 
ausfallen wird. Zuverlässig vorhersagen lässt sich jedoch, 
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dass eine einheitliche Mindestlohnanhebung in unter-
schiedlichen Segmenten des Arbeitsmarkts differenzierte 
Wirkungen entfalten wird.

Dass die Ampelkoalitionär:innen das bis dato etablier-
te Verfahren, nach dem die Mindestlohnkommission auf 
Basis wissenschaftlicher Beratung eine Empfehlung über 
die Erhöhung des Mindestlohns abgibt, durch die vorzei-
tige Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro außer Kraft 
setzen, ist letztlich eine politische Entscheidung. Für den 
Arbeitsmarkt stellt die geplante Erhöhung wie bereits 
schon die Einführung des Mindestlohns ein weitreichen-
des soziales Experiment dar, dessen Folgen auf Basis an-
gemessener methodischer Instrumente wissenschaftlich 
zu evaluieren sein werden.
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